
  

31. VOB-Kongress der Handwerkskammer Erfurt 
am 27. Februar 2024, Messe Erfurt 

  

 

 
13.00 – 13.10 E r ö f f n u n g  

 
13.05 – 14.15 „Augen auf beim Aufmaß“ – Wann ist ein Aufmaß erforderlich? 

- Grundlagen nach BGB und VOB/B 
- Aufmaß und Abrechnung nach DIN-Normen 
- Prüffähiges Aufmaß - Anforderungen 
- Verhalten bei streitigem Aufmaß 

 Rechtsanwalt Dr. Reik Kalnbach 

 Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht sowie Miet- und Wohnungseigentumsrecht 

 

14.15 – 15.00 "Häufige Fehler bei der Angebotserstellung" 
- Tücken des Eignungsnachweises 
- Absolutes No-Go: Inhaltliche Abweichungen von zwingenden  
   Vorgaben des Auftraggebers 
- Blick auf die Bewertungsmethode: Gewinnt immer noch das  
   billigste Angebot? 

 Jörg Wiedemann 

 Richter am Oberlandesgericht Naumburg 

 
15.00 – 15.45 P a u s e   
 
15.45 – 16.45 „Der Ritt durch die VOB“ – Spezial 

 Alles Wichtige zum § 13 VOB/B 

 Rechtsanwalt Stephan Schultz 

 Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht 

                                        
16.45 – 17.15 „Denken Sie an die Bedenkenanzeige!“ 
 Wie sieht eine „richtige“ Bedenkenanzeige aus? 

Wann ist der Auftragnehmer von der Mangelhaftung befreit? 
Was kann der Auftragnehmer machen, wenn der Auftraggeber nicht reagiert? 

 Rechtsanwältin Anika Amberg 

 Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht 

 

17.15 – 18.00 Wieder ein „neues“ Thüringer Vergabegesetz / Wird alles gut? 
- Verschlankung der Normen 
- vergabespezifisches Mindestentgelt 
- Erklärungen nach der Tariftreue, der ILO-Kernarbeitsnormen etc. 
- Landesvergabeberatungsstelle 
- neue Ausschlussgründe 
- weitere Digitalisierung des Vergabeverfahrens 
- erhöhte Wertgrenzen für die Anwendung der beschränkten oder  
   freihändigen Vergabe 
- Angebote per E-Mail 
- Rechtsschutz unter den Schwellenwerten 

 Ltd. Regierungsdirektor Axel Scheid 

 Referatsleiter Kommunalaufsicht im TLVwA 

 
18.05 S c h l u s s w o r t  


